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An einem Wochenende Mitte September 2009 tagten der Vorstand und der Vorstandsrat 
des Landesverbandes Contergangeschädigter Baden-Württemberg e.V. in Kressbronn 
am Bodensee. Schwerpunkte dieser Klausurtagung waren die zu überarbeitenden 
Zuschuss-Richtlinien des LV Ba.-Wü., die Beratung und Beschlussfassung über 
eingereichte Zuschussanträge contergangeschädigter Mitglieder und die Positionierung 
in Sachen Conterganstiftung. Zusammen mit Vertreterinnen und Vertretern aller sechs 
Ortsverbände wurde hart diskutiert und um Lösungen gerungen. Bei den Zuschuss-
Richtlinien konnte trotz intensiven Meinungsaustausches  leider kein einvernehmliches 
Ergebnis erzielt werden, so dass sich die LV-Führungsgremien auf ihrer Sitzung am 6. 
März 2010 erneut damit beschäftigen müssen. 
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Der Landesverband Contergangeschädigter Baden-Württemberg e.V. hält für seine Mitglieder ein 
portables Dusch WC (WC-VAmat),  zur Ausleihe, bereit.  
 

Dieser WC-VAmat, der Firma SPAHN-Reha, ist mit einem Reiseset 
ausgerüstet. Die beiliegenden Wasseranschlussmöglichkeiten 
passen an ca. 95 % aller vorhandenen Kaltwasseranschlüsse, wie 
Waschmaschinen-, Toiletten-, Waschbeckenzuläufe oder die 
vorhandenen Wasserhähne. 
 
Das elektrische Anschlusskabel ist besonders lange und kann 
durch normale Verlängerungskabel noch verlängert werden. Der 
WC-VAmat ist sowohl mit der Hand, als auch mit dem beiliegenden 
Fußschalter bedienbar. Er ermöglicht eine zuverlässige Intimpflege 
mit stets frischem Wasser (kein Wasserbehälter deshalb keine 

Gefahr von Bakterien), die Waschdauer und die Wasserstrahlintensität sind individuell 
einstellbar. Weitere Informationen gibt es bei der Firma SPAHN-Reha oder unter www.spahn-
reha.de. 
 
Vor allem für Kur- und Klinikaufenthalte, aber auch für Urlaubsreisen 
und Freizeitmassnahmen kann das Gerät ausgeliehen werden. Über 
die Ausleihgebühren gibt es noch keinen Vorstandsbeschluss, auf 
jeden Fall müssen aber die Versandkosten von ca. 20 Euro getragen 
und eine Mietkaution entrichtet werden. 
 
Das Gerät steht zurzeit bei der Ortsgruppe Rastatt und sollte über die 
jeweilige Ortsgruppe des Mitglieds angefragt werden. 
 
 

M. Dreßler 
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Aus der VdK-Zeitung, Dezember 2009/Januar 2010, 
habe ich nachfolgende Mitteilungen: 
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Behinderungsbedingte Umbaumaßnahmen: 
Abzug als außergewöhnliche Belastungen (BFH) 

23.12.2009 | Rechtsprechung 

In einem heute veröffentlichten Urteil ließ der BFH Aufwendungen eines 
Steuerpflichtigen für den behindertengerechten Umbau seines Wohnhauses zum Abzug 
als außergewöhnliche Belastungen zu. Ein durch die Aufwendungen etwa erlangter 
Gegenwert blieb dabei außer Betracht. 

Hintergrund:  

Nach § 33 Abs. 1 EStG wird die Einkommensteuer auf Antrag in bestimmtem Umfang 
ermäßigt, wenn einem Steuerpflichtigen zwangsläufig größere Aufwendungen als der 
überwiegenden Mehrzahl der Steuerpflichtigen gleicher Einkommensverhältnisse, 
gleicher Vermögensverhältnisse und gleichen Familienstands erwachsen. Nach der 
bisherigen Rechtsprechung des BFH ist diese Steuerermäßigung allerdings 
ausgeschlossen, wenn der Steuerpflichtige durch seine Aufwendungen einen Gegenwert 
erhält. 

Sachverhalt:  

Im Streitfall wurde der verheiratete Steuerpflichtige durch einen Schlaganfall im Jahre 
1999 schwer behindert. Um ihm trotz seiner außergewöhnlich starken Gehbehinderung 
weiterhin ein Leben in seiner gewohnten Umgebung zu ermöglichen und ihm den 
Aufenthalt in einem Pflegeheim zu ersparen, nahmen die Ehegatten im Streitjahr (2000) 
verschiedene Umbaumaßnahmen an ihrem Einfamilienhaus vor. Die von der 
Krankenkasse nicht bezuschussten Kosten für den Bau einer Rollstuhlrampe, die 
Einrichtung eines behindertengerechten Bades sowie die Umwandlung des ebenerdigen 
Arbeitszimmers in einen Schlafraum, machten die Ehegatten in Höhe von ca. 140.000 
DM in ihrer Einkommensteuererklärung für das Streitjahr als außergewöhnliche 
Belastung geltend. Dies lehnte das Finanzamt ab, gewährte jedoch den Behinderten-
Pauschbetrag in Höhe von 7.200 DM und den Pflege-Pauschbetrag von 1.800 DM. Die 
dagegen gerichtete Klage der Erben des inzwischen verstorbenen Steuerpflichtigen 
wurde mit der Begründung zurückgewiesen, es fehle an einer Belastung der Kläger, weil 
sie für ihre Aufwendungen einen Gegenwert erlangt hätten. 

Entscheidung:  

Der BFH entschied nun, dass die Aufwendungen für den behindertengerechten Umbau 
des Hauses als außergewöhnliche Belastungen abziehbar sind, weil sie so stark unter 
dem Gebot der sich aus der Situation ergebenden Zwangsläufigkeit stehen, dass auch 
die etwaige Erlangung eines Gegenwertes in Anbetracht der Gesamtumstände des 
Einzelfalles in den Hintergrund tritt 

(BFH, Urteil v. 1.10.2009, VI R 7/09) 

 

BUNDESFINANZHOF, Pressemitteilung Nr. 109 vom 23.12.2009  
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Herzliche Grüße 
Margit Hudelmaier 

 
1. Vorsitzende 

 
Bundesverband 

Contergangeschädigter e.V. 
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Ortsverband Karlsruhe 
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Eine Gruppe von 21 Personen nutzte die Herbstferien, um sich im Treff-Hotel Limes-
Thermen in Aalen mal so richtig auszuspannen, aufzutanken, durchkneten und im 
Wasser treiben zu lassen. Die Angebote der Physio-Abteilung des Thermalbades sind 
vielfältig und vielseitig, so dass jede/r etwas nach seinem Geschmack und körperlichem 
Empfinden finden kann. Massagen aller Art, Bäder, Peelings, traditionelle chinesische 
Anwendungen und Öleinreibungen – um nur einige wenige zu nennen - standen zur 
Auswahl. 
Für behinderte Menschen ist auch der Austausch untereinander sehr wichtig. 
Erfahrungen und Erlebnisse aus dem Alltag zu erzählen und zu hören ist Gewinn 
bringend. Abends dann in der Hotelbar bei einem Cocktail oder frisch Gezapftem 
gemütlich beisammen zu sitzen und den Tag ausklingen zu lassen, trägt ebenfalls zu 
einem positiven Lebensgefühl bei. 
Die Landschaft der Ostalb, die Städte Aalen und Nördlingen, das Café Samocca mit 
seinem Personal, das mit Menschen mit Behinderung besetzt ist und die erlebnisreiche 
Wasser- sowie Saunawelt der Themen ließen keine Langeweile aufkommen. 
Zum sechsten Mal waren wir nun schon in diesem Hotelkomplex und werden immer aufs 
Neue sehr herzlich vom Personal aufgenommen und bedient. Das täglich wechselnde 
Büffet ist überaus lecker und Sonderwünsche werden stets freundlich erfüllt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Reisegruppe vor der allabendlich angesteuerten Kaminbar (nach 
Intervention von Bernd Layer dann auch mit prasselndem Kaminfeuer – 

wunderbar!) 
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Ab dem 1. Januar 2010 gelten erhöhte Leistungen der Pflegeversicherung. Die 
Änderungen sind Bestandteil der Pflegereform in 2008. Seinerzeit wurde beschlossen, 
die Pflegegeld- und Pflegesachleistungen schrittweise anzuheben. Eine weitere 
Erhöhung der Beträge wurde für den 1. Januar 2012 festgelegt. Unverändert bleiben die 
vollstationären Sachleistungsbeträge der Pflegestufen I und II sowie alle weiteren hier 
nicht aufgeführten Leistungen. Im Einzelnen kommen folgende Änderungen ab dem 
01.01.2010 zur Anwendung: 
 
1. Ambulanten Pflegesachleistungen § 36 Abs 3 SGB X I  
 

Pflegestufe I von monatlich bis zu 420 € auf 440 €  
Pflegestufe II von monatlich bis zu 980 € auf 1.040 €  
Pflegestufe III von monatlich bis zu 1.470 € auf 1.510 € 

 
2. Anhebung des Pflegegeldes § 37 Abs. 1 SGB XI 
 

Pflegestufe I monatlich von 215 € auf 225 €  
in Pflegestufe II monatlich von 420 € auf 430 €  
in Pflegestufe III monatlich von 675 € auf 685 € 

 
3. Anhebung der Pflegeaufwendungen im Rahmen der so  genannten 
Verhinderungspflege (§ 39 SGB XI) für bis zu 4 Woch en im Kalenderjahr 
 
bei Pflegevertretung durch nahe Angehörige:  

in Pflegestufe I von bis zu 215 € auf 225 €  
in Pflegestufe II von bis zu 420 € auf 430 €  
in Pflegestufe III von bis zu 675 € auf 685 € 

 
bei Pflegevertretung durch sonstige Personen in allen 3 Pflegestufen:  

von bis zu 1.470 € auf 1.510 € 
 
4. Kurzzeitpflege in allen 3 Pflegestufen § 42 SGB XI 
 

jährlich von bis zu 1.470 € auf 1.510 € 
 
5. Teilstationäre Tages- und Nachtpflege § 41 Abs. 2 SGB XI 
 

in Pflegestufe I von monatlich bis zu 420 € auf 440 €  
in Pflegestufe II von monatlich bis zu 980 € auf 1.040 €  
in Pflegestufe III von monatlich bis zu 1.470 € auf 1.510 € 

 
6. Vollstationäre Pflege § 43 Abs. 2 SGB XI 
 

in Pflegestufe III pauschal monatlich von 1.470 € auf 1.510 €  
in Härtefällen pauschal monatlich von 1.750 € auf 1.825 €  

 
Quelle: www.der-paritaetische.de  
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Landtag von Baden-Württemberg       Drucksache 14 / 5451 
 

14. Wahlperiode              18. 11. 2009 
 
 
 
 

Antrag 
 
der Fraktion der SPD 
 
und 
 

Stellungnahme 
 
des Ministeriums für Arbeit und Soziales 
 
Keine Abschaffung der unentgeltlichen Beförderung i m öffentlichen 
Personennahverkehr für schwerbehinderte Menschen 
 
Antrag 
 
Der Landtag wolle beschließen, 
 
die Landesregierung zu ersuchen, 
 
I. zu berichten, 
 
1. unter welchen Voraussetzungen schwerbehinderte Menschen Anspruch auf 
unentgeltliche Beförderung im öffentlichen Personennahverkehr haben; 2. wie viele 
schwerbehinderte Menschen und welche Gruppen in Baden-Württemberg diese 
Kriterien erfüllen und wie viele davon sich einen entsprechenden Ausweis erstellen 
lassen; 
 
3. in welcher Höhe in den letzten fünf Jahren und aus welchen öffentlichen 
Haushalten im Land Baden-Württemberg Erstattungen an die öffentlichen 
Verkehrsbetriebe gezahlt wurden; 
 
4. wie wichtig nach ihrer Auffassung die Beziehungen zur Umwelt sowie die 
selbstbestimmte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft speziell für schwerbehinderte 
Menschen sind und welche Einschränkungen ohne die Nutzung öffentlicher 
Transportmittel von ihnen hinzunehmen wären; 
 
5. wie viele der schwerbehinderten Menschen in Baden-Württemberg, die eine 
unentgeltliche Beförderung in Anspruch nehmen, Sozialhilfe beziehen oder sich in 
einer ähnlich prekären Einkommenssituation befinden; 
 
6. wie sich die Einkommens- und Vermögenssituation der übrigen schwerbehinderten 
Menschen darstellt, die eine unentgeltliche Beförderung in Anspruch nehmen; 
 
7. ob bzw. wie insbesondere schwerbehinderte Menschen, die Leistungen nach dem 
SGB II oder dem SGB XII erhalten, die Abschaffung der unentgeltlichen Beförderung 
im öffentlichen Personennahverkehr kompensieren können; 
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8. inwieweit eine Abschaffung der unentgeltlichen Beförderung schwerbehinderter 
Menschen im öffentlichen Personennahverkehr vereinbar mit den Zielen des 
Gesetzes zu dem Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 13. Dezember 2006 
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen sowie 
zu dem Fakultativprotokoll vom 13. Dezember 2006 zum Übereinkommen der 
Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen vom 21. 
Dezember 2008 wäre; 
 
II. von den Überlegungen Abstand zu nehmen, die unentgeltliche Beförderung für 
schwerbehinderte Menschen im öffentlichen Personennahverkehr abzuschaffen und 
von einer entsprechenden Bundesratsinitiative abzusehen. 
 
17. 11. 2009 
 
Schmiedel, Ursula Haußmann, Wehowsky und Fraktion 
 
 
 
Begründung 
 
Schwerbehinderte Menschen, die infolge ihrer Behinderung in ihrer 
Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr erheblich beeinträchtigt oder hilflos oder 
gehörlos sind, haben nach § 145 SGB IX Anspruch auf unentgeltliche Beförderung im 
öffentlichen Personennahverkehr. Mit dieser Regelung sollen behinderungsbedingte 
Nachteile abgemildert und der Zugang zur physischen, sozialen, wirtschaftlichen und 
kulturellen Umwelt, zu Gesundheit und Bildung sowie zu Information und 
Kommunikation erleichtert werden. 
 
In den jüngsten Beratungen über den Landeshaushalt stellt die baden-
württembergische Landesregierung diesen Nachteilsausgleich erneut in Frage und 
erteilt an das Sozialministerium einen Prüfauftrag bezüglich einer Initiative auf 
Bundesebene zur „Abschaffung der unentgeltlichen Beförderung schwerbehinderter 
Menschen im ÖPNV“. 
 
 
 
 
Stellungnahme 
 
Mit Schreiben vom 2. Dezember 2009 Nr. 44–0141.5/14/5451 nimmt das Ministerium 
für Arbeit und Soziales zu dem Antrag wie folgt Stellung: 
 
Der Landtag wolle beschließen, 
 
die Landesregierung zu ersuchen, 
 
I. zu berichten, 
 
1. unter welchen Voraussetzungen schwerbehinderte Menschen Anspruch auf 
unentgeltliche Beförderung im öffentlichen Personennahverkehr haben; 
Schwerbehinderte Menschen, die infolge ihrer Behinderung in ihrer 
Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr erheblich beeinträchtigt (Merkzeichen: G und 
aG), blind, hilflos oder gehörlos (Merkzeichen: Bl, H, Gl) sind, werden von 
Unternehmen, die öffentlichen Personenverkehr betreiben, gegen Vorlage eines 
entsprechend gekennzeichneten Schwerbehindertenausweises unentgeltlich 
befördert. Gleiches gilt für Kriegsbeschädigte, die nach dem Gesetz über die 
unentgeltliche Beförderung von Kriegs- und Wehrdienstbeschädigten sowie von 
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anderen Behinderten im Nahverkehr schon vor dem 1. Oktober 1979 
freifahrtberechtigt waren. Diese Leistungen werden einkommensunabhängig gewährt. 
 
2. wie viele schwerbehinderte Menschen und welche Gruppen in Baden- 
Württemberg diese Kriterien erfüllen und wie viele davon sich einen entsprechenden 
Ausweis erstellen lassen; 
 
In Baden-Württemberg besitzen rund 408.000 Menschen mit Behinderung einen 
entsprechend gekennzeichneten Ausweis (Stand: 12/2008). 
 
3. in welcher Höhe in den letzten fünf Jahren und aus welchen öffentlichen 
Haushalten im Land Baden-Württemberg Erstattungen an die öffentlichen 
Verkehrsbetriebe gezahlt wurden; 
 
Fahrgeldausfälle infolge der unentgeltlichen Beförderung schwerbehinderter 
Menschen wurden in den vergangenen fünf Jahren aus dem Haushalt des 
Ministeriums für Arbeit und Soziales an Verkehrsunternehmen in folgender Höhe vom 
Land erstattet: 
 
Jahr 2004  2005  2006  2007  2008 
Euro 29.372.810 33.534.333 33.344.249 32.296.644 34.612.847 
 
4. wie wichtig nach ihrer Auffassung die Beziehungen zur Umwelt sowie die 
selbstbestimmte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft speziell für schwerbehinderte 
Menschen sind und welche Einschränkungen ohne die Nutzung öffentlicher 
Transportmittel von ihnen hinzunehmen wären; 
 
Die Beziehungen zur Umwelt und die selbstbestimmte Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft sind wesentliche Voraussetzung dafür, dass der mit dem Neunten 
Sozialgesetzbuch eingeleitete Paradigmenwechsel in der Behindertenpolitik 
umgesetzt werden kann. Nicht mehr der Fürsorgegedanken steht im Vordergrund, 
sondern Selbstbestimmung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und die 
Beseitigung der Hindernisse, die ihrer Chancengleichheit entgegenstehen. Ohne die 
Nutzung öffentlicher Transportmittel wäre diese Teilhabe, insbesondere für 
mobilitätseingeschränkte behinderte Menschen, schwer zu verwirklichen. 
 
5. wie viele der schwerbehinderten Menschen in Baden-Württemberg, die eine 
unentgeltliche Beförderung in Anspruch nehmen, Sozialhilfe beziehen oder sich in 
einer ähnlich prekären Einkommenssituation befinden; 
 
Im Jahr 2008 wurden insgesamt 12.540 kostenlose Wertmarken an schwerbehinderte 
Menschen ausgegeben, die Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz oder 
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem Zweiten Buch oder für den 
Lebensunterhalt laufende Leistungen nach dem Zwölften Buch, dem Achten Buch 
oder den §§ 27 a und 27 d des Bundesversorgungsgesetzes erhalten. 
 
6. wie sich die Einkommens- und Vermögenssituation der übrigen schwerbehinderten 
Menschen darstellt, die eine unentgeltliche Beförderung in Anspruch nehmen; 
 
Die Einkommens- und Vermögenssituation der übrigen schwerbehinderten Menschen 
ist nicht bekannt, zumal die Leistungen einkommensunabhängig gewährt werden. 
 
7. ob bzw. wie insbesondere schwerbehinderte Menschen, die Leistungen nach dem 
SGB II oder dem SGB XII erhalten, die Abschaffung der unentgeltlichen Beförderung 
im öffentlichen Personennahverkehr kompensieren können; 
 
In den Regelleistungen nach dem SGB II und SGB XII sind auch Anteile für die 
Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs enthalten. Insofern können auch 
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schwerbehinderte Menschen, die Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII 
erhalten, den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Inwieweit mit diesen Anteilen eine 
vollständige Kompensation bei Wegfall der Freifahrten möglich ist, hängt letztlich vom 
Einzelfall ab. 
 
8. inwieweit eine Abschaffung der unentgeltlichen Beförderung schwerbehin-derter 
Menschen im öffentlichen Personennahverkehr vereinbar mit den Zielen des 
Gesetzes zu dem Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 13. Dezember 2006 
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen sowie zu dem Fakultativprotokoll 
vom 13. Dezember 2006 zum Übereinkommen der Vereinten Nationen über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen vom 21. Dezember 2008 wäre; 
 
Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen ist seit dem 26. März 2009 für Deutschland verbindlich. Das 
Übereinkommen schafft keine Sonderrechte, sondern konkretisiert und spezifiziert die 
universellen Menschenrechte aus der Perspektive der Menschen mit Behinderungen 
und vor dem Hintergrund ihrer Lebenslagen. Es würdigt Behinderung als Teil der 
Vielfalt menschlichen Lebens und überwindet damit das noch in vielen Ländern 
vorhandene, nicht mehr zeitgemäße Prinzip der Fürsorge. Nach Artikel 20 des 
Übereinkommens verpflichten sich die Vertragsstaaten, wirksame Maßnahmen zu 
treffen, um für Menschen mit Behinderungen persönliche Mobilität mit größtmöglicher 
Unabhängigkeit sicherzustellen. Unter anderem soll die persönliche Mobilität von 
Menschen mit Behinderungen in der Art und Weise und zum Zeitpunkt ihrer Wahl zu 
erschwinglichen Kosten erleichtert werden. Hierbei ist die unentgeltliche Beförderung 
schwerbehinderter bedürftiger Menschen im öffentlichen Personennahverkehr ein 
denkbarer Ansatz. Die konkrete Ausgestaltung dieser Rechte obliegt den 
Vertragsstaaten. Sie sollen schrittweise und unter Ausschöpfung ihrer verfügbaren 
Mittel auch die persönliche Mobilität von Menschen mit Behinderungen mit 
größtmöglicher Unabhängigkeit im Sinne von Selbstbestimmung verwirklichen. 
 
II. von den Überlegungen Abstand zu nehmen, die unentgeltliche Beförderung für 
schwerbehinderte Menschen im öffentlichen Personennahverkehr abzuschaffen und 
von einer entsprechenden Bundesratsinitiative abzusehen. 
 
Die Haushaltsstrukturkommission hat dem Ministerium für Arbeit und Soziales den 
Auftrag erteilt, die derzeitige einkommensunabhängige Förderung der Mobilität von 
Menschen mit Behinderungen im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs 
(ÖPNV) über den Umweg der pauschalierten Subventionierung von Fahrten von 
Verkehrsunternehmen zu überprüfen. Ziel ist es, den Nachteilausgleich bei der 
Mobilität im ÖNPV passgenauer und stärker von den Betroffenen her zu gestalten 
sowie mögliche Ineffizienzen oder Doppelförderungen in der bisherigen 
Strukturförderung zu beseitigen. Insbesondere in Zeiten schwieriger 
Finanzsituationen ist es geboten, alle Möglichkeiten zur effizienteren 
Leistungserbringung gerade von einkommensunabhängigen sozialen Leistungen im 
Interesse aller Bürgerinnen und Bürger und gerade auch im Interesse der Menschen 
mit Behinderungen zu überprüfen. 

In Vertretung 
 

Dieter Hillebrand 
 

Staatssekretär im Ministerium für Arbeit und Soziales 
und Beauftragter der Landesregierung für die Belange 

behinderter Menschen 
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Bundesverband 
Contergangeschädigter e. V. 
- Hilfswerk vorgeburtlich Geschädigter - 
 
 
 

 
 

Allmendingen, den 22.12.2009 
 
An die 
Mitgliedsverbände des 
Bundesverbandes Contergangeschädigter e.V. 
 
zur Weiterleitung an die Betroffenen  
 
 
 
Liebe Vorsitzende, 
liebe Mitbetroffene, 
 
zum Ausklang eines turbulenten Jahres möchten Euch Vorstand und Beirat des 
Bundesverbandes nicht nur ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Start in 
das Jahr 2010 wünschen, sondern noch einmal das Thema Informationsveranstaltung / 
Vollversammlung aufgreifen. 
Auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung des Bundesverbandes 
Contergangeschädigter e. V. am 22.11.2008 in Heidelberg wurde auf Antrag des stellv. 
Vorsitzendenden des Landesverbandes NRW Christoph Lechtenböhmer über die 
Durchführung einer Informationsveranstaltung / Vollversammlung aller 
Contergangeschädigten (auch der nicht organisierten) diskutiert und beschlossen. 
 
Der damalige Vorsitzende des Landesverbandes NRW Udo Herterich und Claudia 
Schmidt-Herterich als Delegierte des OV Bielefeld boten an, den BV bei der Organisation 
dieser Vollversammlung federführend zu unterstützen, indem sie hierfür Gelder 
beschaffen (öffentliche Unterstützung, Krankenkassen u.a.) und sich um geeignete 
Räumlichkeiten kümmern würden. Auch sollte die Frage nach dem allgemeinen 
Interesse an einer solchen Veranstaltung durch den Landesverband NRW geklärt 
werden. 
Auf der am 22.02.2009 in Köln durchgeführten BV – BVR Sitzung wurde vom stellv. 
Vorsitzenden des Landesverbandes NRW Christoph Lechtenböhmer berichtet, dass die 
vorbereitenden Planungen der Informationsveranstaltung / Vollversammlung bis auf die 
Umfrage auf der Homepage nicht wesentlich fortgeschritten seien. 
 
Anlässlich der ordentlichen Mitgliederversammlung am 28.03.2009 in Hannover 
berichtete der stellv. Vorsitzende des Landesverbandes NRW Christoph Lechtenböhmer 
dass eine Umfrage auf der Homepage des Landesverbandes NRW ergeben hat, dass 
bis dato ca. siebzig bis achtzig Personen an der Durchführung einer 
Informationsveranstaltung / Vollversammlung interessiert seien. 
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Während der BV - BVR Sitzung am 17.10.2009 in Köln teilte der stellv. Vorsitzende des 
Landesverbandes NRW Christoph Lechtenböhmer mit, dass es sich als enorm schwierig 
erweise, willige Finanziers oder Spender zu gewinnen. Bemühungen die Zahl der 
tatsächlich interessierten Betroffenen über eine auf der Homepage des 
Landesverbandes NRW befindliche Umfrage zu ermitteln ergaben keine validen 
Informationen. 
 
Eine Anfrage bei der Messe Köln für geeignete Räumlichkeiten habe ergeben, dass nur 
für die Raummiete mit einem Kostenaufwand von 18.000,00 € pro Tag zu rechnen sei. 
Dem Bundesverband oblag die Aufgabe sich mit der Conterganstiftung für behinderte 
Menschen in Verbindung zu setzen und die Frage der Kontaktmöglichkeiten auch mit 
nicht organisierten Betroffenen, durch Versenden entsprechender Schreiben über die 
Stiftung, zu lösen. Diverse Anfragen durch den Bundesverband wurden von der 
Conterganstiftung abschlägig beantwortet. 
 
Um etwaig nötige Planungen anstoßen zu können, fügen wir diesem Schreiben ein 
Formular bei, mit dem ihr euer Interesse an einer Vollversammlung bekunden könnt. 
 
Bitte teilt uns bis spätestens zum 31.01.2010 eure Meinung mit. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Margit Hudelmaier    Thorsten Albrecht 
1. Vorsitzende    Stellv. Vorsitzender 
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Name: ………………………………………………… Vorname: ….…………….………….. 
 
Anschrift: …………………………………………………………………………………………… 
 
E-Mail: ………………………………………………... Telefon: ……………….…………….. 
 
 
 
Bundesverband Contergangeschädigter  oder per Mail an: info@contergan.de 
-Hilfswerk vorgeburtlich Geschädigter-  oder per PC-Fax: 03212 4719471 
Schwimmbadweg 33 
89604 Allmendingen 
 
 
 
���7�������� ����
������
�������������(	��	����812� 3
��
��4515�
 
 
Ich bin an der Durchführung einer Informations- 

veranstaltung / Vollversammlung interessiert:   ¦  ja  ¦  nein 
 
Zur Teilnahme benötige ich eine/n 

Gebärdensprachdolmetscher/in:     ¦  ja  ¦  nein 
 

Begleitperson:       ¦  ja  ¦  nein 
 
 
 
Folgende Themen würden mich im Falle einer Informationsveranstaltung / 
Vollversammlung interessieren: 
 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
…………………………………………  ……………………………………………… 
Ort, Datum       Unterschrift 
 
 
 
 


